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Lösung Klausur Nr. 1661 
 
Teil 1: Schriftsatzentwurf von Cornelia 

Creutz in der Sache Berthold Bauer 
 
Bayerisches Verwaltungsgericht Augsburg 
Kornhausgasse 4 
86152 Augsburg 

        (Tagesdatum) 
 
 
In der verwaltungsrechtlichen Angelegenheit Az Au 3 K 

986.25 
 
Berthold Bauer, Obernburger Straße 16, 87665 Mau-
erstetten, 
 
gegen  
 
den Freistaat Bayern, vertreten durch das Landratsamt 
Ostallgäu, dieses vertreten durch den Landrat 
 
wird beantragt: 
 
I. Die Klage wird abgewiesen. 
 
II. Der Kläger trägt die Kosten des Rechtsstreits. 
 
 
Begründung: 
 
I. 
 
Sachverhaltsdarstellung – erlassen –  
 
II. 
 
Die Klage ist sowohl im Haupt- als auch im Hilfsantrag 
abzuweisen, da dem Kläger unter keinem rechtlichen 
Gesichtspunkt ein Anspruch auf die beantragte Bauge-
nehmigung zusteht1. 
 
A. Der Hauptantrag ist unbegründet, da die Genehmi-

gung nicht gem. Art. 68 Abs. 2 BayBO als erteilt gilt.  
 
I. Zwar wurde der Bauantrag bereits am 23. Juli 2024 

eingereicht und die Ablehnung erfolgte erst mit Be-
scheid vom 20. Januar 2025, dennoch ist die Ent-
scheidungsfrist von 3 Monaten des Art. 68 Abs. 2 
BayBO i.V.m. Art. 42a BayVwVfG nicht abgelaufen.  

 Dies liegt daran, dass der Kläger mit Formblatt vom  
17. Oktober 2024 gem. Art. 68 Abs. 2 S. 2 BayBO auf 

den Eintritt der Fiktion wirksam verzichtet hatte.  

 
1   In der Zulässigkeit der Klage fanden sich keine Gründe, die 

zur Unzulässigkeit führen, daher findet sich dazu eine Stel-
lungnahme erst im Hilfsgutachten. Keinesfalls darf mit der 
„zwar-aber-Methode“ die Zulässigkeit in den Schriftsatz 

 
1. Der Verzicht wurde formwirksam erklärt, zwar 

übermittelte der Kläger den Verzicht nur per Email, 
jedoch verlangt Art. 68 Abs. 2 S. 2 BayBO die Erklä-
rung auch nicht „schriftlich“, sondern lediglich „in 
Textform“, dies wird gem. § 126b BGB auch durch 
eine elektronische Übermittlung erfüllt. 

 
2. Die Erklärung wurde nicht wirksam widerrufen. 

Bei der Erklärung handelt es sich um eine einseitige 
öffentlich-rechtliche Willenserklärung, die nach 
§ 130 BGB zu beurteilen ist2. Daher wäre der Wider-
ruf nur dann beachtlich, wenn er gem. § 130 Abs. 1 
S. 2 BGB gleichzeitig oder vor der Erklärung bei der 
Baubehörde eingegangen wäre, dies ist nicht der Fall, 
da das Schreiben mit der Widerrufserklärung erst 
nach dem 18.10.2024 bei der Baubehörde einging. 

 
3. Auch eine Anfechtungserklärung wurde nicht abge-

geben. Selbst wenn die Widerrufserklärung als An-
fechtung ausgelegt werden sollte, liegt kein Anfech-
tungsgrund analog § 119 BGB vor, da kein relevanter 
Irrtum geltend gemacht wurde. 

 
II. Die Frist hat entgegen der Auffassung des Klägers 

auch nicht am 17.10.2024 erneut begonnen zu lau-
fen. Bei der Regelung des Art. 68 Abs. 2 S. 2 BayBO 
handelt es sich nicht um eine solche, die zu einer Un-
terbrechung oder Hemmung der Frist führt, sondern 
vielmehr um eine endgültige Verzichtserklärung, die 
die Fiktionsfrist des Art. 68 Abs. 2 BayBO gegen-
standslos werden lässt. Sinn der Frist ist es, der Be-
hörde Rechtssicherheit zu verschaffen, die wäre nicht 
gegeben, wenn sie auch nach Abgabe der Erklärung 
darauf achten müsste, die Ablehnungsentscheidung 
erneut innerhalb einer bestimmten Frist zu treffen 

 
B. Der Hilfsantrag ist ebenfalls unbegründet, da der Klä-

ger keinen aus dem Prozessvergleich vom 11. März 
2018 oder aus den baurechtlichen Regelungen fol-
genden Anspruch auf Erteilung der Baugenehmi-
gung hat. 

 
I. Nach dem Wortlaut des damaligen Vergleiches 

wurde in Ziffer I keine unmittelbare Verpflichtung 
zur Erteilung einer Baugenehmigung ausgesprochen, 
jedoch wurde eine Verpflichtung zur Zusicherung 
nach Art. 38 BayVwVfG abgegeben, dass eine Ge-
nehmigung erteilt werden wird. 

 
Dass Zusicherungen auch im Wege eines öffentlich-
rechtlichen Vertrags nach Art. 55 Abs. 1 
BayVwVfG im Rahmen eines Prozessvergleichs 

aufgenommen werden. Es werden keine Stellungnahmen 
abgegeben, die zugunsten des Klägers wirken. 

2  Decker in Busse/Kraus, BayBO, Stand 12/2024, Art. 
68 Rd. 404. 
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gem. § 106 Satz 1 VwGO gegeben werden können, 
ist eindeutig. 
 
Anmerkung: Wie in der ZPO, so hat auch in der 
VwGO ein Prozessvergleich eine Doppelnatur, d.h. 
der bedingungsfeindlichen, unwiderruflichen und 
grundsätzlich unanfechtbaren Prozesshandlung liegt 
ein materielles Rechtsgeschäft nach Art. 55 Abs. 1 
BayVwVfG zugrunde, das den allgemeinen Vertrags-
regeln folgt, vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 30. Aufl. 
2024, § 106 Rd. 5ff. Hier liegt jedoch nicht der Fall 
vor, dass einer der Beteiligten die Wirksamkeit des 
Vergleiches anzweifelt. 
  
Dem Vergleich soll auch nicht seine Wirksamkeit ab-
gesprochen werden, aber die Geltungsdauer der ein-
zelnen in ihm enthaltenen (Selbst-) Verpflichtungen 
ist zu bestimmen.  
 
Die Zusicherung nach Ziffer I des Prozessvergleichs, 
eine Baugenehmigung zu erteilen, kann nach Sinn 
und Zweck der Regelung nicht länger Wirkungen 
entfalten als die Baugenehmigung selbst, vgl. Art. 
69 Abs. 1 BayBO, ohne dass es dafür einer ausdrück-
lichen Befristung im Vergleich bedurft hätte. Ihre 
Geltungsdauer war damit auf vier Jahre begrenzt, die 
Ende 2022 abgelaufen sind3. 

 
Dies ergibt sich aus folgenden Überlegungen: 

 
1. Entscheidend ist u.a. der durch Auslegung, §§ 133, 

157 BGB, zu ermittelnde Bindungswille der Be-
hörde. Wenn eine Baubehörde eine Baugenehmi-
gung erteilt, ist ihr die Regelung des Art. 69 Abs. 1 1. 
HalbS BayBO bekannt, wonach die Baugenehmigung 
nach vier Jahren erlischt, wenn keine Bautätigkeit er-
folgt. Das Argument, der Vergleich bzw. die Zusage 
des Beklagten hätte sich, um nur befristete Wirkung 
zu zeitigen, ausdrücklich zu einer solchen Befristung 
äußern müssen, ist einseitig: Bei neutraler Betrach-
tung bedarf es einer ausdrücklichen Befristung der 
Zusage nicht, diese ist vielmehr konkludent getrof-
fen, wenn die Geltungsdauer des zugesagten Ver-
waltungsakts gesetzlich befristet ist, denn dann 
spricht nichts dafür, dass der Bindungswille der Be-
hörde im Rahmen einer Zusicherung, ebendiesen 
Verwaltungsakt zu erlassen, weiter gehen sollte als 
die gesetzliche Frist des zugesagten Verwaltungsakts.  

 
Davon muss der Empfänger der Zusage bei verstän-
diger Würdigung auch ausgehen4. Dafür streiten ent-
gegen der Meinung des Klägers schon die Umstände 

 
3  Dies entspricht der völlig einheitlichen obergerichtlichen 

Rechtsprechung und der weitaus überwiegenden Lehrmei-
nung, so schon BayVGH, Beschl. v. 23.7.2012, Az. 15 ZB 
10.3131 - BeckRS 2012, 56221; Kopp/Ramsauer, VwVfG, 
25. Auflage 2024, § 38 Rn. 38 

der Abgabe: Die Baugenehmigung konnte vorliegend 
in der mündlichen Verhandlung vom 11. März 2018 
nicht erlassen werden, um den Bau freizugeben und 
die 4-Jahres-Frist des Art. 69 Abs. 1 1. HalbS. BayBO 
anlaufen zu lassen, da sie u. a. von entsprechenden 
Bauvorlagen (Lageplan etc.) abhing, die die Kläger-
seite erst noch einzureichen hatte. Wegen dieser 
Zwänge, die vom Landratsamt nicht beeinflussbar 
sind, werden in derartigen Situationen - in denen ohne 
Vorlauf und auf Vorschlag des Gerichts Entscheidun-
gen verlangt werden, die Sachentscheidung aber 
(noch) nicht möglich ist - Zusicherungen abgegeben. 
Dass diese Zusicherung dann aber längerfristig gelten 
solle als die Baugenehmigung selbst, macht bei ver-
ständiger Würdigung keinen Sinn und würde der Klä-
gerseite einen Vorteil verschaffen, der so im System 
der BayBO nicht angelegt ist. 

 
2. Wollte man dies anders sehen und einen entsprechen-

den, konkludenten Bindungswillen verneinen, so war 
es der Klägerseite dann jedenfalls erkennbar, dass 
sich der Beklagte überhaupt nicht zur Laufzeit der 
Bindung geäußert oder gar zu einer unbefristeten 
Laufzeit verpflichtet hat, womit die Geltungsdauer 
selbstständig zu bestimmen ist - wollte man Art. 38 
BayVwVfG nicht übertragen, schlicht im Wege er-
gänzender Vertragsauslegung.  

 
Dabei ist mangels anderer Maßstäbe auf die Gel-
tungsdauer des zugesagten Verwaltungsakts zu-
rückzugreifen, für die Baugenehmigung also auf 
Art. 69 Abs. 1 BayBO. Alles andere wäre auch inso-
fern unverständlich, als eine Zusicherung dem Be-
günstigten generell jedenfalls keine stärkere 
Rechtsposition einräumen kann als es der zuge-
sagte Verwaltungsakt selbst vermag und als die Zu-
sicherung denselben materiellen Rechtsmäßigkeits-
voraussetzungen - und damit bspw. auch Befristun-
gen - unterliegt wie der zugesicherte Verwaltungsakt. 

 
Die Baugenehmigung vermittelt dementsprechend im 
Vergleich zur bloßen Zusicherung generell die stär-
kere Rechtsposition, sie setzt sich bspw., anders als 
die Zusicherung, so lange gegen eine Veränderungs-
sperre durch, wie sie gültig, d. h. vor allem noch nicht 
erloschen ist. Würde man nun aber eine unbefristete 
Laufzeit der Zusicherung annehmen, würde dieses 
„Kräfteverhältnis“ zwischen Zusicherung und Bauge-
nehmigung, was den Zeithorizont angeht, ins Gegen-
teil verkehrt. 

 

4  So das VG München, Urteil v. 05.06.2019, Az. M 9 K 
18.184 und ihm folgend der BayVGH, Beschl. v. 
08.04.2020, Az. 2 ZB 19.1321, beide www.gesetze.bay-
ern.de. 
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3. Das Ergebnis ist auch nicht unbillig: Niemand hat die 
Klägerseite daran gehindert, von der Zusicherung 
und/oder von der auf Vorlage der Antragsunterlagen 
erteilten Baugenehmigung Gebrauch zu machen. 
Dem Kläger standen für die Verwirklichung seines 
Baurechts immerhin insgesamt nahezu fünf Jahre zur 
Verfügung. Damit können aus dem Vergleich keine 
Rechte mehr abgeleitet werden. 

 
Anmerkung: Hier war Argumentation gefragt, auf 
die man im Sachverhalt auch hingewiesen wurde. 
Letztlich ist durchaus fraglich, ob diese Argumenta-
tion des VGH so sehr stichhaltig ist, z.B. Decker in 
Busse/Kraus, BayBO, Stand 12/2024, Art. 69 Rd. 17, 
geht davon aus, dass Art. 69 BayBO auf gerichtliche 
Vergleiche nicht anwendbar ist. Wenn eine „Lauf-
zeit“ des Vergleiches nicht vereinbart worden sei, 
könne Art. 69 BayBO nicht angewendet werden, da 
der Bauherr ja gerade aufgrund des Vergleiches und 
auch aufgrund der darin abgegebenen Zusicherung 
noch nicht bauen kann. 
Allerdings ist hier nahezu die gesamte Rechtspre-
chung auch aus anderen Bundesländern, anderer 
Auffassung. Dies ist von daher verständlich, um der 
Behörde eine jahrelange Hängepartie zu ersparen. 
 

 
II. Der Kläger hat unabhängig von dem Vergleich kei-

nen Anspruch auf Erteilung der Genehmigung, da 
sein Vorhaben Regelungen widerspricht, die gem. 
Art. 59 S. 1 BayBO im bauaufsichtlichen Verfahren 
zu prüfen sind. 

 
1. Das Vorhaben war genehmigungspflichtig gem. Art. 

2 Abs. 1, 55 Abs. 1 BayBO, da es sich um eine bauli-
che Veränderung einer baulichen Anlage handelte. 
Der Vergleich ändert daran nichts, insbesondere liegt 
in dem Vergleichsabschluss noch nicht die Erteilung 
einer Genehmigung. 

 
2. Das Vorhaben war nicht genehmigungsfähig gem. 

Art. 68 Abs. 1 BayBO, da dem Vorhaben öffentlich-
rechtliche Vorschriften entgegenstehen. 
Maßgeblich im hier durchzuführenden vereinfachten 
Genehmigungsverfahren sind die in Art. 59 BayBO 
genannten Vorschriften. Das Vorhaben widerspricht 
Bauplanungsrecht, Art. 59 S. 1 Nr. 1 lit. a BayBO 
i.V.m. §§ 29 ff. BauGB. 

 
a) Das Vorhaben, das aufgrund seiner Größe auf das 

Ortsbild einwirkt und damit gem. § 1 Abs. 6 Nr. 5 
BauGB planungsrechtlich relevant ist, befindet sich 
im Außenbereich, so dass seine planungsrechtliche 
Beurteilung nach § 35 BauGB erfolgt. 

 
5  BVerwG, U.v. 30.6.2015 - 4 C 5.14 - juris Rn. 11; Spieß in 

J/D, BauGB, § 34 Rd. 2ff 
6  Spieß in Jäde/Dirnberger, BauGB und BauNVO, 10. Aufl. 

2022, § 34 Rd. 3ff, st. Rspr., z.B. hier zugrunde liegend VG 

 
b) Entgegen der Auffassung des Klägers ist für die pla-

nungsrechtliche Beurteilung nicht § 34 BauGB maß-
geblich, da sich das Vorhaben im Außenbereich be-
findet und von daher nach § 35 BauGB zu beurteilen 
ist. 

 
Die Anwendung des § 34 Abs. 1 S. 1 BauGB setzt 
einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil voraus. 
Die Tatbestandsmerkmale „im Zusammenhang be-
baut“ und „Ortsteil“ gehen dabei nicht ineinander auf, 
sondern sind kumulativer Natur5. 

 
aa) Ein „Bebauungszusammenhang“ ist gegeben, soweit 

die aufeinanderfolgende Bebauung trotz etwa vor-
handener Baulücken nach der Verkehrsauffassung 
den Eindruck der Geschlossenheit und Zusam-
mengehörigkeit vermittelt und die zur Bebauung 
vorgesehene Fläche (noch) diesem Zusammenhang 
angehört. Der Bebauungszusammenhang endet regel-
mäßig am letzten Baukörper.  

 
Wie eng die Aufeinanderfolge von Baulichkeiten sein 
muss, um sich als zusammenhängende Bebauung dar-
zustellen, ist nicht nach geografisch-mathematischen 
Maßstäben, sondern aufgrund einer umfassenden 
Würdigung der tatsächlichen örtlichen Gegebenhei-
ten einzelfallbezogen zu entscheiden. Zu berück-
sichtigen sind dabei nur äußerlich erkennbare 
Umstände, d.h. mit dem Auge wahrnehmbare Gege-
benheiten der vorhandenen Bebauung und der übri-
gen Geländeverhältnisse6. Eine unbebaute Fläche ist 
– als Baulücke – Teil des Bebauungszusammen-
hangs, wenn sie von der angrenzenden zusammen-
hängenden Bebauung so stark geprägt wird, dass die 
Errichtung eines Gebäudes auf dieser Fläche als 
zwanglose Fortsetzung der vorhandenen Bebauung 
erscheint. 

 
bb) „Ortsteil“ im Sinne von § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist 

jeder Bebauungskomplex im Gebiet einer Gemeinde, 
der nach der Zahl der vorhandenen Bauten ein ge-
wisses Gewicht besitzt und Ausdruck einer orga-
nischen Siedlungsstruktur ist7. Den Bebauungszu-
sammenhang selbst herstellen oder zu seiner Ent-
wicklung beitragen können nur Bauwerke, die op-
tisch wahrnehmbar sind und ein gewisses Gewicht 
haben, so dass sie geeignet sind, ein Gebiet als einen 
Ortsteil mit einem bestimmten Charakter zu prägen. 
Hierzu zählen grundsätzlich nur Bauwerke, die 
dem ständigen Aufenthalt von Menschen dienen. 
Baulichkeiten, die nur vorübergehend genutzt werden 
oder in einem weiteren Sinn „Nebenanlagen“ zu einer 
landwirtschaftlichen, (klein-) gärtnerischen oder 

München, Urteil v. 12.05.2022, Az. M 11 K 19.3569, 
www.gesetze.bayern.de, lesenswert. 

7   Spieß, J/D, § 34 Rd. 25ff 
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sonstigen Hauptnutzung sind, sind in aller Regel 
keine Bauten, die für sich genommen ein für die Sied-
lungsstruktur prägendes Element darstellen8. 

 
cc) Dies zugrunde gelegt befindet sich das Vorhaben-

grundstück nicht innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteils. Zwar grenzt es im Norden, Wes-
ten und Süden an eine Bebauung an, jedoch handelt 
es sich bei der nördlich liegenden Bebauung um eine 
landwirtschaftliche Maschinenhalle, also nicht um 
ein Bauwerk, das dem ständigen Aufenthalt von Men-
schen dient. Vielmehr liegt eine außenbereichstypi-
sche Bebauung vor. 
Die Bebauung westlich des Vorhabengrundstücks be-
steht zwar in einem Wohnhaus, es handelt sich jedoch 
um ein Altenteilerhaus, welches dem landwirtschaft-
lichen Betrieb auf Fl. Nr. 17 zuzurechnen ist und da-
mit an dessen Privilegierung teilnimmt, somit eben-
falls außenbereichstypisch ist. 
Bei der Bebauung südlich des Vorhabens handelt es 
sich um ein Wochenendhaus und damit ebenfalls 
nicht um ein Gebäude, das dem dauerhaften Aufent-
halt dient. 
Die Baulichkeiten auf dem klägerischen Grundstück 
selbst hat schließlich für sich betrachtet, auch wenn 
es sich augenscheinlich um ein dem dauerhaften Auf-
enthalt dienendes Gebäude handeln soll, nicht das 
notwendige Gewicht, um einen Ortsteil zu bilden. 

 
c) Das Vorhaben orientiert sich nach alledem an § 35 

BauGB, aufgrund der eindeutig fehlenden Privilegie-
rung liegt nur ein sonstiges Vorhaben vor, das den 
Belang des § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 7 BauGB beeinträch-
tigt, da aufgrund des Dauerwohnens eine Splittersied-
lung verfestigt wird. 

 
Anmerkung: Dies wurde im Sachverhalt nicht beson-
ders erwähnt, es ist aber dem Plan zu entnehmen. 
Schon das Wochenendhaus hat im Außenbereich 
grundsätzlich nichts verloren, wenn nun sogar noch 
ein Gebäude zum Dauerwohnen entsteht, wird der 
Sinn des Außenbereiches, vor Zersiedelung bewahrt 
zu werden, unterlaufen. 

 
d) Dieser Belang wird auch durch den Begünstigungs-

tatbestand des § 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 BauGB nicht 
überwunden, weil zum für die Beurteilung der Vo-
raussetzungen des § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB 
maßgeblichen Zeitpunkt der letzten mündlichen Ver-
handlung kein Gebäude mehr im Sinne der Norm 
„vorhanden“ war. 

 
§ 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 BauGB begünstigt die Neuer-
richtung eines gleichartigen Wohngebäudes an glei-
cher Stelle, wenn das vorhandene Gebäude zulässi-
gerweise errichtet wurde, das vorhandene Gebäude 

 
8  St. Rspr., z.B. BayVGH, B.v. 17.5.2022 - 15 ZB 22.832, 

www.gesetze.bayern.de 

Missstände oder Mängel aufweist, das vorhandene 
Gebäude seit längerer Zeit vom Eigentümer selbst 
genutzt wird und Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass das neu errichtete Gebäude für den Eigen-
bedarf des bisherigen Eigentümers oder seiner Fami-
lie genutzt wird. 

 
Die Vorschrift begünstigt damit die Neuerrichtung ei-
nes in bestimmter Weise „abgängigen“ Wohngebäu-
des und dient der Verbesserung der Wohnverhält-
nisse. 

 
Nicht eindeutig ist allerdings, ob maßgeblicher Beur-
teilungszeitpunkt für das Vorhandensein der Baube-
ginn oder der Entscheidungszeitpunkt über einen ge-
gebenenfalls erst später gestellten Bauantrag sein 
soll. 

 
aa) Aufgrund der Tatsache, dass der Begünstigungstatbe-

stand des § 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 BauGB vor allem die 
vollständige Neuerrichtung eines Gebäudes erlaubt, 
könnte man sich auf den Standpunkt stellen, dass es 
für das „Vorhandensein“ des Gebäudes im Sinne des 
§ 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB bereits genügt, wenn 
das Gebäude zu Beginn der (auch formell illegalen) 
Bauarbeiten vorhanden war mit der Maßgabe, dass 
Abriss und Neuerrichtung einen einheitlichen Le-
benssachverhalt bilden9. 

 
bb) Andererseits spricht der Wortlaut „vorhandenes Ge-

bäude“ dafür, dass zum Zeitpunkt der Entscheidung 
über den Bauantrag ein bestandsgeschütztes Gebäude 
tatsächlich noch vorhanden ist. Maßgeblicher Zeit-
punkt der Sach- und Rechtslage ist im Falle einer Ver-
pflichtungsklage grundsätzlich der Zeitpunkt der letz-
ten mündlichen Verhandlung. Es überzeugt nicht, bei 
„fehlgeschlagenen Umbaumaßnahmen“ den maßgeb-
lichen Zeitpunkt für das Vorliegen der tatbestandli-
chen Voraussetzungen auf den Beginn der Arbeiten 
vorzuverlagern - dies auch nicht unter der Einschrän-
kung, dass Abriss und Neuerrichtung in einem zeitli-
chen Zusammenhang stehen. 

 
(1) Der Wortlaut der Norm ist aufgrund ihres Ausnah-

mecharakters eng auszulegen. Dem natürlichen 
Sprachgebrauch nach deutet bereits die Formulierung 
„vorhanden“ selbst auf ein Abstellen auf den grund-
sätzlich maßgeblichen Zeitpunkt der Entscheidung 
über den Bauantrag hin. Dass hiervon in Anwendung 
der Begünstigungsregelung auch insofern abgewi-
chen werden kann, dass das Gebäude zumindest frü-
her einmal vorhanden gewesen ist, ist dem Wortlaut 
gerade nicht zu entnehmen. Auch muss ein nach § 35 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB begünstigtes Gebäude 
Missstände oder Mängel aufweisen. Die Formulie-
rung im Präsens spricht dafür, dass das Gebäude zum 

9  So das OVG NRW, U.v. 6.2.2015 - 2 A 1395/13 - juris Rn. 
52 ff.) 
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Entscheidungszeitpunkt über den Bauantrag noch im 
Sinne des § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB mangelbe-
haftet sein muss. Es ist nach dem Wortlaut gerade 
nicht ausreichend, dass das Gebäude Missstände oder 
Mängel aufgewiesen hat. 

 
(2) Auch eine Auslegung der Voraussetzung des „vor-

handenen“ Gebäudes nach Sinn und Zweck der Norm 
im Zusammenhang mit ihrer Systematik führt zu kei-
nem anderen Ergebnis. 

 
Zweck der Begünstigungstatbestände in § 35 Abs. 4 
BauGB ist die Gewährleistung von Bestandsschutz 
im Außenbereich, um eine „Wegsanierung“ beste-
hender Gebäude zu vermeiden und vertretbare oder 
erwünschte Vorhaben im Zusammenhang mit vor-
handenen baulichen Anlagen im Außenbereich ge-
nehmigen zu können. Die Regelung wird auch grund-
sätzlich als „Beweis“ herangezogen, dass es die 
frühere Rechtsfigur des „überwirkenden Bestands-
schutzes“ ohne Regelung nicht mehr gibt, sondern 
§ 35 Abs. 4 BauGB gerade als abschließende Rege-
lung für den Bestandsschutz herangezogen wird. 
 
Die Regelungen des § 35 Abs. 4 BauGB konkretisie-
ren mithin für den Außenbereich das allgemeine 
Rechtsinstitut des Bestandsschutzes und setzen an be-
stehende Bausubstanz an, eben an den „Bestand“. 

 
Bestandsschutz im Sinne der Eigentumsgarantie des 
Art. 14 GG rechtfertigt grundsätzlich nur die Wah-
rung des baulichen Bestandes und der bisherigen 
Nutzung in einer gewissen Variationsbreite, nicht je-
doch eine solche Änderung, bei der sich die planungs-
rechtliche Frage neu stellt. Außerhalb des Anwen-
dungsbereichs von § 35 Abs. 4 BauGB erlaubt der 
Bestandsschutz damit nur Reparatur- und Instandset-
zungsarbeiten, auch Modernisierungsarbeiten, die 
aber keinesfalls so umfangreich sein dürfen, dass sie 
eine statische Neuberechnung erfordern.10 
 
Vom Bestandsschutz sind dagegen solche Maßnah-
men nicht mehr gedeckt, durch die das Bauwerk sei-
ner ursprünglichen Identität beraubt wird. Dies ist 
insbesondere bei einem Quasi-Neubau wie hier der 
Fall.  
Der Unterschied zu den übrigen bauplanungsrechtli-
chen Zulässigkeitsvorschriften (§§ 30, 33 - 35 Abs. 1, 
2 BauGB) liegt darin, dass die Begünstigungsrege-
lungen des § 35 Abs. 4 BauGB an das Vorhandensein 
eines Bestandsgebäudes anknüpfen. Die Erweiterung 
des Bestandsschutzes rechtfertigt sich gerade auf-
grund des Vorhandenseins eines Gebäudes im Au-
ßenbereich und knüpft konsequenterweise in allen 
Tatbeständen des § 35 Abs. 4 BauGB an den Bestand 
an. So fordert § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB eine 

 
10  vgl. zur Abgrenzung BayVGH, B.v. 28.6.2021 - 1 ZB 

19.2067 - juris Rn. 5, m.w.N 

erhaltenswerte Bausubstanz, Nr. 2 Missstände oder 
Mängel am Bestandsgebäude, Nr. 3 einen (in be-
stimmter Weise) zerstörten Bestand, Nr. 4 ein erhal-
tenswertes, das Bild der Kulturlandschaft prägendes 
Gebäude, die Nrn. 5 und 6 knüpfen hinsichtlich der 
Angemessenheit der Erweiterung an den vorhande-
nen Bestand an und § 35 Abs. 4 Satz 2 BauGB ver-
langt ein vom äußeren Erscheinungsbild zur Wahrung 
der Kulturlandschaft erhaltenswertes Gebäude. In den 
Nrn. 2, 3, 5 und 6 wird zusätzlich gefordert, dass das 
Gebäude zulässigerweise errichtet worden ist, mithin 
Bestandsschutz genießt. 

 
(3) Vor diesem Hintergrund kann „vorhandenes Ge-

bäude“ im Sinne des § 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 BauGB 
nur bedeuten, dass zum Zeitpunkt der Entscheidung 
über den Bauantrag ein Gebäude in bestandsge-
schützter Weise vorhanden ist.  

 
Anmerkung: Sicher ein erhebliches Maß an Wort-
laut-Argumentation, die hier aber auch nötig ist. Der 
Kommentar lässt einen dabei im Stich. Da das Prob-
lem im Sachverhalt eindeutig aufgeworfen wurde und 
die Zulässigkeit des Vorhabens auch gerade davon 
abhängt, sollte man gesteigerten Wert auf diese Tat-
bestandsvoraussetzung des „vorhandenen Gebäu-
des“ gelegt haben. In der Originalentscheidung des 
VG München vom 12.5.2022, Az. M 11 K 19.3569, 
www.gesetze.bayern.de, wird auch noch auf die Ent-
stehungsgeschichte des § 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 BauGB 
abgestellt und dargelegt, dass in den Gesetzesmateri-
alien zu § 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 BauGB 1987 ausdrück-
lich klargestellt wird, dass auch die Neufassung an 
den vorhandenen baulichen Bestand anknüpfe. 

 
cc) Dies zugrunde gelegt ist vorliegend im Zeitpunkt des 

Vergleichsabschlusses und auch heute kein Gebäude 
mehr im Sinne des § 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 BauGB vor-
handen. Das ursprünglich bestandsgeschützte Ge-
bäude ist nicht mehr vorhanden, weil es an der Iden-
tität des aktuellen Zustands mit dem ursprünglichen 
Gebäude fehlt und die vorgenommenen Arbeiten 
nicht von der ursprünglichen Genehmigung gedeckt 
waren. 

 
Vorliegend wurden große Teile der Kellerwände, die 
Bodenplatte des Erdgeschosses und die Stahlträger, 
mit denen der Boden des Erdgeschosses ausgesteift 
war, erneuert. Zu diesem Zweck wurde das Gebäude 
ab der Erdgeschossebene mit einer stählernen Hilfs-
konstruktion temporär höher gelagert. Diese Bau-
maßnahmen stellen zweifelsfrei einen erheblichen 
Eingriff in die Gebäudesubstanz dar, der den Be-
standsschutz entfallen ließ, so dass kein bestandsge-
schütztes Gebäude mehr im Sinne der Norm 
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„vorhanden“ ist und eine Anwendbarkeit des § 35 
Abs. 4 S. 1 Nr. 2 BauGB ausscheidet. 
 

dd) Im Übrigen fehlt es auch an der von § 35 Abs. 4 Nr. 
2 c BauGB verlangten Nutzung durch den Eigentü-
mer „seit längerer Zeit“. Da es insbesondere um den 
Schutz des Gebäudes geht, das der Bauherr zu seinem 
Lebensmittelpunkt gemacht hat und weiter als sol-
chen behandeln will, muss hier ein relevanter Nut-
zungszeitraum vor den Renovierungsarbeiten vergan-
gen sein. Verlangt werden mindestens zwei Jahre, die 
hier nicht vergangen sind, da der Bauherr das Objekt 
erst 2014 erworben hat und schon 2015 mit den Um-
bauarbeiten begonnen hat11. 

 
e) Es bleibt damit bei der Beeinträchtigung öffentlicher 

Belange, indem das Vorhaben die Erweiterung einer 
Splittersiedlung befürchten lässt gem. § 35 Abs. 3 S. 
1 Nr. 7 BauGB. Aufgrund des einheitlichen Rege-
lungssystems zwischen den Absätzen 2, 3 und 4 des 
§ 35 BauGB ist eine verloren gegangene Bausubstanz 
in allen Absätzen gleich zu werten, liegen die Voraus-
setzungen des Begünstigungstatbestandes nicht vor, 
muss sich der Bauherr so behandeln lassen, als wenn 
er an der vorgesehenen Stelle erstmalig ein Wohnge-
bäude errichten will. 

 
Bei dem streitgegenständlichen Vorhaben handelt es 
sich im Hinblick auf die damit einhergehende - wegen 
Fehlens eines vorhandenen Gebäudes - zusätzliche 
räumliche Beanspruchung des Außenbereichs um die 
Erweiterung einer Splittersiedlung im Sinne von § 35 
Abs. 3 S. 1 Nr. 7 BauGB. Der Vorgang der Zersiede-
lung des Außenbereichs ist jedenfalls dann uner-
wünscht, wenn das Vorhaben eine nicht genau über-
sehbare Vorbildwirkung besitzt. Vorliegend hätte 
das Vorhaben im Falle seiner Zulassung ersichtlich 
eine negative Vorbildwirkung für zahlreiche unbe-
baute Flächen in der näheren Umgebung. Insoweit 
genügt es, dass die Gründe, die weiteren Vorhaben 
entgegengehalten werden könnten, an Überzeugungs-
kraft einbüßen würden, wenn mit der Genehmigung 
des beantragten Vorhabens ein Bezugsfall geschaffen 
würde12. 

 
g) Damit ist das Vorhaben nach allen denkbaren Varian-

ten nicht zu genehmigen, die Klage ist abzuweisen 
 
Unterschrift … 
 
 

 
11  Spieß in J/D. BauGB, § 35 Rd. 136. 
12  BVerwG, U.v. 19.4.2012 - 4 C 10.11 - juris Rn. 21 f. 

m.w.N. 

Hilfsgutachten: 
 
A. Für die Klage war der Rechtsweg nach § 40 Abs. 1 

VwGO eröffnet, da sich die streitentscheidenden 
Normen aus dem öffentlichen Baurecht ergeben, da-
mit eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vorliegt, die 
mangels doppelter Verfassungsunmittelbarkeit nicht 
verfassungsrechtlicher Art ist und für die keine ander-
weitige Rechtswegverweisung vorliegt. 

 
 Das VG Augsburg ist zuständig gem. §§ 45, 52 Nr. 1 

VwGO i.V.m. Art. 1 Abs. 2 Nr. 6 AGVwGO. 
 
B. Zulässigkeit der Klage: 
 
I. Klageart 
 

Der Kläger stellt zwei unterschiedliche Klagebegeh-
ren, die im Wege der Eventualklagehäufung gem. 
§ 44 VwGO verbunden werden konnten, die inner-
prozessuale Bedingung ist zulässig, da es sich um 
eine solche handelt, die alleine vom Gericht abhängt. 
 

1. Das Klagebegehren im ersten Klageantrag ist auf eine 
Feststellung gerichtet, so dass im Hauptantrag eine 
Feststellungsklage gem. § 43 VwGO in Betracht 
kommt. Dabei kann das durch die gewünschte Bau-
genehmigung vermittelte Verhältnis zwischen dem 
Kläger und dem Beklagte als Rechtsverhältnis i.S.d. 
§ 43 VwGO angesehen werden. 

 
 Die Klage wäre allerdings gem. § 43 Abs. 2 VwGO 

subsidiär, wenn das Klageziel durch eine andere 
Klage erreicht werden könnte. 

 
a) In Betracht kommt eine Verpflichtungsklage gem. 

§ 42 Abs. 1 2. Alt. VwGO, wenn es sich bei der ge-
wünschten Fiktionsbescheinigung nach Art. 68 Abs. 
2 S. 1 Nr. 2 BayBO um einen VA i.s.d. Art. 35 S. 1 
BayVwVfG handeln würde. Allerdings ist die durch 
einen Fristablauf als erteilt geltende Baugenehmi-
gung als VA anzusehen, der lediglich durch die Fik-
tionsbescheinigung bekannt gegeben wird. Daher ist 
die Bescheinigung als solcher ohne Regelungswir-
kung und daher kein VA, so dass eine Verpflichtungs-
klage nicht vorrangig war13. 

 
b) Möglich wäre allerdings eine allgemeine Leistungs-

klage auf Erteilung der Bescheinigung, da ein be-
stimmtes behördliches Verhalten in Gestalt der Aus-
stellung einer Bescheinigung verlangt wird. Aller-
dings ist zu beachten, dass bei einer Feststellungs-
klage gegen einen Hoheitsträger aufgrund deren Bin-
dung an Recht und Gesetz eine Befolgung des Rich-
terspruches erwartet werden kann auch ohne 

13  Decker in Busse/Kraus, BayBO, Stand 12/2024, Art. 68 Rd. 
426 
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Vollstreckung. Daher ist hier eine Ausnahme von die-
sem Subsidiaritätsgrundsatz angebracht14. Damit 
wäre die Feststellungsklage statthaft gewesen. 

 
2. Im Hilfsantrag wurde der Erlass der Baugenehmi-

gung begehrt, bei der es sich aufgrund ihrer Rege-
lungswirkung um einen VA i.S.d. Art. 35 S. 1 
BayVwVfG handelt, so dass die Verpflichtungsklage 
einschlägig war.  

 
II. Klagebefugnis, § 42 Abs. 2 VwGO 
 
 Um Popularklagen, die die VwGO nicht kennt, effek-

tiv zu vermeiden, ist es auch bei der Feststellungs-
klage im Hauptantrag angebracht, § 42 Abs. 2 VwGO 
analog anzwenden15. Hier kann der Kläger aber – 
ebenso wie für die Verpflichtungsklage im Hilfsan-
trag – geltend machen, dass er einen möglichen An-
spruch auf die Erteilung der Fiktionsbescheinigung 
aus Art. 68 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BayBO hat oder letztlich 
aus Art. 68 Abs. 1 S. 1 BayBO einen Anspruch auf 
Erteilung der Genehmigung an sich. 

 
III.Feststellungsinteresse, § 43 Abs. 1 VwGO 
 
 Das für den Hauptantrag nötige Feststellungsinte-

resse folgt aus der Tatsache, dass dem Kläger sonst 
ein erheblicher Grundrechtseingriff in Art. 14 Abs. 1 
GG in Gestalt seiner Baufreiheit drohen würde. 

 
IV. Fraglich ist, ob die Frist des § 74 Abs. 1 VwGO für 

den Hilfsantrag eingehalten wurde. 
 
1. Die Zustellung des Ablehnungsbescheides erfolgte 

mit Postzustellungsurkunde gem. Art. 3 Abs. 1, Abs. 
2 VwZVG i.V.m. § 180 ZPO durch Ersatzzustellung 
mittels Einlegung in den Briefkasten am 24. Januar 
2025. Dabei ist von der Wirksamkeit der Zustellung 
auszugehen, da zunächst vergeblich versucht wurde, 
eine empfangsbereite Person nach § 178 ZPO ausfin-
dig zu machen. Damit begann die Klagefrist gem. 
§§ 57 Abs. 2 VwGO, 222 ZPO, 187 Abs. 1 BGB am 
25. Januar zu laufen und endete gem. §§ 57 Abs. 2 
VwGO, 222 ZPO, 188 Abs. 2 BGB am 24. Februar 
um 24 Uhr. 

 
 Da die Klage erst am 4. März 2025 bei Gericht ein-

ging, war sie verfristet.  
 
2. Fraglich ist aber, ob der Kläger nicht gleichzeitig mit 

seiner verspäteten Klageerhebung einen zulässigen 
und begründeten Antrag auf Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand gem. § 60 Abs. 1 VwGO gestellt hat. 

 

 
14  Decker aaO, Art. 68 Rd. 613; a.A. gegen diese ganz über-

wiegende Meinung Kopp/Schenke, VwGO, § 43 Rd. 28 
15  So die überwiegende Rspr., vgl. etwa VGH München, Be-

schl. v. 03.02.2022, Az. 4 ZB 21.967, deutlich Rd. 13, 

a) Auch wenn der Kläger keinen ausdrücklichen Antrag 
auf Wiedereinsetzung gestellt hat, ist sein gesamten 
Vorbringen laiengünstig so auszulegen. Außerdem 
kann das Gericht die Wiedereinsetzung gem. § 60 
Abs. 2 VwGO auch ohne Antrag gewähren. 

 
Der Antrag war zulässig gem. § 60 Abs. 2 VwGO, da 
er innerhalb zwei Wochen nach Kenntniserlangung 
von der Säumnis gestellt wurde, die Klageerhebung 
nachgeholt wurde und mit der eidesstattlichen Versi-
cherung Mittel zur Glaubhaftmachung beigefügt wur-
den. 

 
b) Der Antrag war begründet, wenn der Kläger die Kla-

gefrist gem. § 60 Abs. 1 VwGO ohne Verschulden 
versäumt hat. 

 
aa) Es ist anerkannt, dass im Normalfall eine Abwesen-

heit von bis zu sechs Wochen nicht die Obliegenheit 
begründet, durch die Beauftragung von Dritten si-
cherzustellen, Kenntnis von seiner Post zu erhalten. 
Es bleibt aber jeder Person unbenommen, dennoch je-
manden zu beauftragen, sich um seine Post zu küm-
mern, in diesem Fall ist dann der spätere Kläger nur 
verpflichtet, die Person mit der erforderlichen Sorg-
falt auszuwählen und anzuleiten16. 

 
bb) Fraglich ist also, ob der Kläger selbst eine zuverläs-

sige Person ausgewählt, in zumutbaren Grenzen un-
terwiesen und beaufsichtigt hat. Denn die Mutter ist 
als Familienangehörige typischerweise – und so auch 
hier – nicht Bevollmächtigte, so dass eine Zurech-
nung ihres eigenen Verschuldens nach Maßgabe des 
§ 85 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 173 Satz 1 VwGO aus-
scheidet. 

 
cc) Die Anforderungen an Auswahl, Unterweisung 

und Beaufsichtigung einer zur Briefkastenleerung 
ausgewählten Hilfsperson dürfen dabei nicht 
überspannt werden, um eine Überformalisierung 
sozialadäquater Gefälligkeiten zu vermeiden. Sie 
orientieren sich insbesondere nicht an den Anforde-
rungen für eine angemessene Büroorganisation einer 
Rechtsanwaltskanzlei.  

 
Ein Verschulden des Antragsstellers ist vorliegend 
zunächst nicht deshalb ersichtlich, weil etwa mit 
Blick auf Alter und Gesundheit der Mutter Anhalts-
punkte bestanden hätten, dass sie nicht zu einer ord-
nungsgemäßen Entnahme der Post oder nicht dazu in 
der Lage ist, bei Rückkehr des Antragstellers die wäh-
rend seiner Abwesenheit eingegangene Post vollstän-
dig zu übergeben. Auch eine unzureichende Unter-
weisung ist nicht ersichtlich. Eine nähere Aufklärung 

www.gesetze-bayern.de. Gegen diese h.M. Kopp/Schenke, 
VwGO, § 42 Rd. 63. 

16  Vgl. zum Folgenden VGH München, Beschl. v. 
03.08.2023, Az. 24 CS 23.1075, www.gesetze-bayern.de; 
Kopp/Schenke, VwGO, § 60 Rd. 21 
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darüber, dass die entnommene Post zwecks Übergabe 
an den Adressaten aufgehoben wird, versteht sich als 
Wesenskern jeder Beauftragung zur Briefkastenlee-
rung von selbst, so dass sie nicht gesondert dargelegt 
werden muss.  
 
Es ist auch nicht ersichtlich, dass der Kläger nach Be-
hördenpost gezielt hätte nachfragen müssen, der Be-
scheid war nicht konkret zu erwarten.  

 
Damit liegt kein eigenes Auswahl- oder Unterwei-
sungsverschulden vor, die Wiedereinsetzung wäre zu 
gewähren. 
 

V. Da auch alle weiteren Voraussetzungen sowohl für 
den Haupt- als auch den Hilfsantrag vorlagen, war die 
Klage insgesamt zulässig. 

 
C. Da die Gemeinde ihr Einvernehmen verweigert hatte, 

war sie zum Prozess notwendig beizuladen. 
 
D. Die Klage ist jedoch unbegründet, wie sich aus dem 

Schriftsatz ergibt. 
 
I. Zu verklagen war der Freistaat Bayern als Rechtsträ-

ger des im Baurecht gem. Art. 53 BayBO staatlich 
handelnden Landratsamtes Ostallgäu, § 78 Abs. 1 Nr. 
1, Abs. 2 VwGO. Dass der Kläger nur das Landrats-
amt genannt hat, ist unschädlich, § 78 Abs. 1 Nr. 1 a. 
E. 

 
II. Der Feststellungsantrag war unbegründet, da die Ge-

nehmigungsfiktion nicht eingetreten war, s.o. 
 
III. Der Verpflichtungsantrag war ebenfalls unbegründet, 

da kein Anspruch auf die Erteilung der Baugenehmi-
gung bestand, s.o. 

 
1. Allerdings war der Vergleich im Prozess 2028 wirk-

sam geschlossen worden. 
 

Ein dem Prozessvergleich zugrunde liegender öffent-
lich-rechtlicher Vergleichsvertrag gem. Art. 55 
BayVwVfG wurde geschlossen. 

 
a) Um einen wirksamen Vertrag zu schließen, müssen 

zwei übereinstimmende Willenserklärungen von ver-
tretungsberechtigten Personen abgegeben werden, 
Art. 62 S. 2 BayVwVfG i.V.m. §§ 145, 147 BGB. 

 
b) Dies war bei Kläger und Beklagtem unzweifelhaft der 

Fall, allerdings musste die Gemeinde als Dritte, die 
von dem Vergleich einen Nachteil haben kann, gem. 
Art. 58 Abs. 1 BayVwVfG zustimmen.  
Da der Bürgermeister nur zur Prozessführung beauf-
tragt war, könnten weitere Handlungen gem. Art. 38 

 
17  OVG Magdeburg, Beschl. v. 14.03.2024, Az. 2 L 112/23.Z, 

juris.  

Abs. 1 GO außerhalb seiner Vertretungsbefugnis lie-
gen. Allerdings wurde der Vergleich jedenfalls nach-
träglich genehmigt, so dass in jedem Fall die Rege-
lungen der §§ 177 Abs. 1, 184 Abs. 1 BGB eingrei-
fen. Im Übrigen ist ein Abschluss eines Vergleiches 
in einem Prozess als Bestandteil der Prozessführungs-
erlaubnis anzusehen. 

 
c) Auch die prozessuale Seite des Vergleiches erfolgte 

ordnungsgemäß. Insbesondere wurde auch die Pro-
zesshandlung formell ordnungsgemäß durchgeführt. 
Der Vergleichsvorschlag musste nicht vorgelesen 
und von den Beteiligten genehmigt werden, da der 
Vorschlagsbeschluss nach § 106 Satz 2 VwGO in 
Verbindung mit den Annahmeerklärungen die sonst 
erforderliche Protokollierung ersetzt17. 

 
Anmerkung: Zu den Rechtsfolgen der Formunwirk-
samkeit der prozessualen Seite des Vergleiches vgl. 
BayVGH, Urteil v. 09.01.2014, Az. 9 C 13.2454, juris 

 
2. Die von der Gemeinde erlassene Veränderungssperre 

gem. § 14 BauGB könnte weiterhin dem Vorhaben 
entgegenstehen, wenn sie wirksam erlassen worden 
wäre. 

 
a) Die von der Gemeinde ausgesprochene Rücknahme 

des Einvernehmens geht allerdings ins Leere, da es 
für eine derartige Rücknahme keinen Raum gibt. Die 
Regelung des § 36 Abs. 2 S. 2 BauGB zeigt, dass 
nach Ablauf von zwei Monaten Rechtssicherheit für 
die Beteiligten erreicht werden soll dahingehend, 
dass jedenfalls die Gemeinde das Vorhaben nicht 
mehr blockieren kann. 

 
Anmerkung: Hier ist auch das Gegenteil vertretbar, 
was letztlich keine Rolle spielt, da das Einvernehmen 
ja gerade keinen Einfluss hat auf die Veränderungs-
sperre. Vgl. die pro- und contra-Argumente bei Spieß 
in J/D, BauGB, § 36 Rd. 54. 

 
b) Die formellen Voraussetzungen für den Erlass einer 

Veränderungssperre lagen vor. 
 
 Die Veränderungssperresatzung wurde formell ord-

nungsgemäß durch den Gemeinderat erlassen, hier er-
geben sich keine Bedenken. Gem. § 16 Abs. 2 S. 1 
BauGB i.V.m. Art. 26 GO ist auch von einer ord-
nungsgemäßen ortsüblichen Bekanntmachung auszu-
gehen.  
 

c) Fraglich ist aber, ob die Veränderungssperre den wei-
teren materiellen Voraussetzungen des § 14 BauGB 
entsprach.  
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aa) Insbesondere muss ein wirksam gefasster18 und 
ordnungsgemäß bekannt gemachter Planaufstel-
lungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 S. 2 BauGB zu-
grunde liegen, der Planaufstellungsbeschluss muss 
vor allem auf eine ordnungsgemäße, sicherungsfä-
hige Planung gerichtet war. 

  
Eine Veränderungssperre darf erst erlassen werden, 
wenn die Planung, die sie sichern soll, ein Mindest-
maß dessen erkennen lässt, was Inhalt des zu er-
wartenden Bebauungsplans sein soll. Wesentlich 
ist dabei, dass die Gemeinde bereits positive Vorstel-
lungen über den Inhalt des Bebauungsplans entwi-
ckelt hat. Eine Negativplanung, die sich darin er-
schöpft, einzelne Vorhaben auszuschließen, reicht 
nicht aus.  
Eine Gemeinde darf eine Veränderungssperre nicht 
erlassen, um erst Zeit für die Entwicklung eines be-
stimmten Planungskonzepts zu gewinnen. Zu den 
Mindestanforderungen gehören die grobe Bezeich-
nung der Bereiche, in denen die unterschiedlichen 
Nutzungen verwirklicht werden sollen, sowie Vor-
stellungen über die Art der baulichen Nutzung19.   

 
 Wenn Vorstellungen über die angestrebte Art der 

baulichen Nutzung der betroffenen Grundflächen 
fehlen, ist der Inhalt des zu erwartenden Bebauungs-
plans noch offen. Die nachteiligen Wirkungen der 
Veränderungssperre wären - auch vor dem Hinter-
grund des Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG - nicht erträglich, 
wenn sie zur Sicherung einer Planung dienen sollte, 
die sich in ihrem Inhalt noch in keiner Weise absehen 
lässt. Ein Mindestmaß an konkreter planerischer Vor-
stellung gehört auch zur Konzeption des § 14 BauGB. 
Nach seinem Absatz 2 Satz 1 kann eine Ausnahme 
von der Veränderungssperre zugelassen werden, 
wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen.   

 
Ob der praktisch wichtigste öffentliche Belang, näm-
lich die Vereinbarkeit des Vorhabens mit der beab-
sichtigten Planung, beeinträchtigt ist, kann aber nur 
beurteilt werden, wenn die planerischen Vorstellun-
gen der Gemeinde nicht noch völlig offen sind.20  

 
Über den Inhalt des zu erwartenden Bebauungsplans 
gibt es aber noch keinerlei Angaben der Gemeinde. 
Diese gesteht offen ein, sich über den künftigen Pla-
ninhalt noch nicht sicher zu sein. Die Gemeinde hat 
lediglich ausgeführt, dass beabsichtigt sei, die kon-
krete Lage von Ställen und Dungstätten auf den je-
weiligen Grundstücken Fl. Nr. 20 - 24, die Tieranzahl 
und die Tierart sowie mögliche emissionsmindernde 

 
18  Denken Sie also daran, dass FORMELLE Mängel bei der 

Planaufstellung sich als MATERIELLE Mängel der Verän-
derungssperre durchschlagen! 

19  VGH München, Beschl. v. 21.08.2019, Az. 1 N 17.304 so-
wie VGH München, Urteil v. 14.03.2022 – 1 N 21.1155 und 

(bauliche) Maßnahmen - soweit zulässig und möglich 
– festzusetzen.  
 
Damit soll aber das Konzept erst im Planungsverfah-
ren entwickelt werden, es fehlt hier die Grundent-
scheidung, welchen Charakter das Plangebiet über-
haupt bekommen soll. 
 
Eine derartige Planung, bei der weder ein Gebietsch-
arakter festgelegt wird noch Festsetzungen über 
Maße im Raum stehen, kann jedoch nicht als hinrei-
chend konkret angesehen werden. Von daher ist die 
Veränderungssperre aus materiellen Gründen als un-
wirksam anzusehen und kann dem Vorhaben nicht 
entgegengehalten werden, so dass sich daraus kein 
weiterer Ablehnungsgrund ergab. 
 

 
 

 

VGH München, Urteil v. 04.03.2022 – 1 N 21.821, alle 
www.gesetze.bayern.de 

20  BVerwG NVwZ 2004, 858 = Life&LAW 2004, 701.  


